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DER PÄDAGOGISCHE
BEOBACHTER IM KANTON ZURICH
ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS • BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG

27. FEBRUAR 1948 • ERSCHEINT MONATLICH EIN- BIS ZWEIMAL 42. JAHRGANG • NUMMER 3

Inhalt: Numerus clausus und Lehrermangel — Sehuudarlehrerkonferenz des Kantons Zürich: Protokoll der Jahresversammlung
— Zum Artikel „Resultate der Aufnahmeprüfungen am Seminar Küsnacht"

Numerus clausus undLLehrermangel
In der Diskussion über den Lehrermangel im Kan-

ton Zürich wird immer wieder der numerus clausus,
der bis zum Jahre 1945 für die Aufnahme der Schüler
in die Lehrerbildungsanstalten zur Anwendung kam,
als Ursache der gegenwärtigen unerfreulichen Ver-
hältnisse angeführt. In der Presse und in den Hat-
sälen wurde wiederholt der Vorwurf erhohen, die zu-
ständigen Erziehungshehörden hätten angesichts der
steigenden Geburtenzahlen nicht die nötige Voraus-
sieht walten lassen und den numerus clausus zu spät
aufgehoben. Dabei ging es nicht ohne Seitenhiebe an
die Adresse der Lehrerschaft ab. So hat sich heispiels-
weise anlässlich der Auseinandersetzungen über die
Besoldungsregelung in der Stadt Zürich ein Behörde-
mitglied dahin geäussert, der numerus clausus sei sei-
nerzeit zugunsten der Lehrerschaft im Sinne einer
«Schutzzollpolitik» eingeführt und später zu lange bei-
behalten worden.

Im Interesse einer sachlichen, den wahren Verhält-
nissen gerecht werdenden Diskussion stellen wir fest:

1. Der angefochtene numerus clausus wurde seiner-
zeit gestützt auf § 7 des Gesetzes über die Ausbildung
von Lehrkräften für die Primarschule vom Erziehungs-
rat aufgestellt. Die Lockerung des numerus clausus im
Jahre 1945 und seine ein Jalir später erfolgte völlige
Aufhebung wurde ebenfalls durch den Erziehungsrat
beschlossen.

2. Massgebend für die Einführung des numerus
clausus war der bis zum Kriegsende herrschende Leh-
rerüberfluss, der eine grosse Zahl Junglehrer dazu
zwang, in einem andern Berufe Beschäftigung zu su-
chen. Durch die Aufstellung des numerus clausus hat
man vielen jungen Leuten den Umweg über eine für
sie unrationelle Berufsausbildung erspart. Zugleich
ersparte man damit dem Staate nicht unwesentliche
Kosten für diese Ausbildung, und es darf wohl mit
Sicherheit angenommen werden, dass dieselben Leute,
die heute am numerus clausus Anstoss nehmen, seiner-
zeit die unzweckmässige Verwendung von Steuergel-
dem kritisiert hätten, wenn auf Kosten des Staates
Leute für einen Beruf ausgebildet worden wären, in
dem voraussichtlich später ein grosser Teil nicht hätte
beschäftigt werden können. — Es ist übrigens kaum
anzunehmen, dass von den Lehrern, die damals bei
Nichtanwendung des numerus clausus mehr ausgebil-
det worden wären, heute noch eine grössere Zahl für
den Schuldienst zur Verfügung stünde, da infolge der
dadurch bedingten Beschäftigungslosigkeit der Jung-
lehrer notgedrungen noch weit mehr Lehrkräfte in
andere Berufe übergetreten wären.

3. Ueber das Ausmass des LehrerÜberflusses stehen
uns leider keine genauen Zahlen zur Verfügung. Zur

Illustration der Verhältnisse können wir indes folgende
Tatsachen anführen:

Im Jahre 1938 befasste sich der Zürcherische Kan-
tonale Lehrerverein ernsthaft mit Hilfsaktionen zu-
gunsten der stellenlosen Lehrer. 1939 wurde im Kan-
tonalvorstand über die Schaffung einer Arbeitslosen-
Versicherungskasse für Lehrer diskutiert; die gleiche
Frage hesenäftigte den Sehweizerisctien Lehrerverein
nocti im Jahre 1942. Der Kriegsausbruch im Jahre
1939 und die infolge der Mobilisation ernöhte Bescliaf-
tigungsinoglieiikeit im V ikariatsdienst veranlassten
dann den Kantonalvorstand, vorlauiig auf die Ver-
wirklichung semer Pläne zu verzienten, otine aber da-
bei das Problem selbst aus den Augen zu verlieren.
JNoeh im Janre 1942 hat er sien zu wiederholten Malen
mit Massnanmen zugunsten der stellenlosen Lenrer
beschältigt. Er kam uatiei jedoch zur Aultassung, «dass
sie auf die Zeit nach dem Kriege zu verschieben, aber
so vorzubereiten seien, dass sie mnert nützlichster F rist
durchgelührt werden könnten». Im Janre 1943 waren
im Kanton Zürich noch 138 männliche und 159 weib-
liehe Lekrkrälte der Primarschule ohne feste Stelle
und anlasslicu der Lokationen im Frühjahr 1944 war
es noch nicht möglich, allen Lehrerinnen, welche im
Jahre 1937 das Examen bestanden hatten, eine Ver-
weserei zuzuteilen. Trotzdem wurde der numerus
clausus bereits 1945 gelockert und 1946 völlig, auige-
hoben.

4. Es erhebt sich indes die Frage, ob die genannte
Massnahme im Hinblick auf die Geburtenzunahme
nicht schon früher hätte ergriffen werden sollen. Als
frühester Zeitpunkt wäre hiefür bei der fünfjährigen
Ausbildungszeit der Primarlelirer das Jahr 1942 in
Frage gekommen, da sich die Zunahme der Geburten-
häufigkeit, die 1940 begann, erst im Jahre 1947 auf
die Schülerzahlen der 1. Klassen auswirken konnte.
Da bis dahin die Schülerzahlen ziemlich konstant blie-
ben, der Bedarf an Lehrkräften somit nicht zunahm,
war sogar bestimmt mit einem Anhalten des Lehrer-
Überflusses bis zum Jahre 1947 zu rechnen. Eine An/-
hehureg des nnmerns ciausus im Jahre J942 icäre indes
praktisch völlig icertlos geblieben, da schon seit dem
Jahre I94Z in/oZge Bückgangs der Anmeldungen im
Seminar Küsnacht sämtliche Schüler, die die Au/-
nahmeprü/ung bestanden hatten, au/genommen leur-
den. An der Lehramtsabteilung der Oberrealschule
Winterthur wurden in den Jahren 1942 und 1943 ins-
gesamt 9 Schülerinnen zurückgewiesen; seither konn-
ten auch hier alle Angemeldeten, welche die Prüfung
bestanden hatten, aufgenommen werden.

Diese Feststellungen dürften wohl weitere Beweise
für die Unhaltbarkeit und Unrichtigkeit der Behaup-
tung, der numerus clausus sei am gegenwärtigen Leh-
rermangel schuld, überflüssig machen. Zugleich wei-
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sen sie auf eine der wahren Ursachen des Lehrerman-
gels hin, auf den seit längerer Zeit herrschenden Man-
gel an geeigneten Anwärtern für den Lehrerberuf. Es
lässt sich ferner daraus der Schluss ziehen, dass für
den Lehrermangel noch weitere Ursachen verantwort-
lieh gemacht werden müssen. Wenn nämlich, wie oben
ausgeführt wurde, die Schülerzahlen bis 1947 nicht
wesentlich angestiegen sind (1.—3. Klasse 1945: 24500;
1946: 24482; 1947: 25119), erhebt sich die Frage,
wieso sich bereits heute ein Lehrermangel bemerkbar
machen kann, obwohl noch im Jahre 1944 ein Lehrer-
überfluss herrschte, und trotzdem in den letzten Jah-
ren ziemlich viele zurückgetretene und ausserkan-
tonale Lehrkräfte für den Vikariatsdienst herangezo-
gen wurden. Da trotz des im Jahre 1941 noch gelten-
den numerus clausus im Frühjahr 1946 am staatlichen
Oberseminar 75, am Seminar Unterstrass 13 Lehr-
kräfte (total 88) patentiert werden konnten, die Zahl
der jährlich zu ersetzenden Lehrer nach den bisheri-
gen Erfahrungen indes nur etwas über 60 beträgt,
hätte der bisherige Lehrernachwuchs normalerweise
völlig genügen sollen. Wenn dies nicht der Fall war,
kann dies nur daran liegen, dass der Abgang an Lehr-
kräften in letzter Zeit bedeutend grösser war als frü-
her. Diese Tatsache lässt die Vermutung aufkommen
— und bestimmte Erfahrungen sprechen für ihre Rich-
tigkeit — dass heute sehr viele junge Lehrer in an-
dere Berufe hinüberwechseln. Es wäre interessant,
hierüber von der Erziehungsdirektion bestimmte Zah-
len zu erhalten.

Sekimdarlehrerkonferenz
des Kantons Zürich
Protokoll der Jahresversammlung
t'om 8. November 1947, 14.30 Uhr, im Auditorium
der Universität Zürich

Präsident Fritz /Iii richtete einen herzlichen Will-
kommgruss an die rund 200 erschienenen Kollegen,
sowie an verschiedene Gäste: die Rektoren der Ober-
real- und der Kant. Handelsschule, den Direktor des
Unterseminars Küsnacht, die Präsidenten der Ober-
stufen- und der Reallehrerkonferenz des Kantons Zü-
rieh und die Vorsitzenden der Sekundärlehrerkon-
ferenzen der Kantone Thurgau und St. Gallen.

In einem von tiefem Verantwortungsbewusstsein
getragenen Frö//uuregsirort umreisst er die düstern
Perspektiven, die sich infolge von Raumnot und Leh-
rermangel für die Schule einer nahen Zukunft eröff-
nen werden; er weist auf die schlimmen Folgen hin,
die eine Ueberfülhing der Klassenbestände für Unter-
richtserfolg und erzieherisches Wirken zeitigen wird
und beleuchtet taugliche und untaugliche Mittel zur
Förderung des Lehrernachwuchses.

Die Protokolle der Jahresversammlung vom 2. No-
vember 1946 und der ausserordentlichen Tagung vom
15. März 1947 werden entsprechend den schriftlichen
Anträgen von Jakob Zöbeli und Viktor Vögeli geneh-
migt und altem und neuem Aktuar bestens verdankt.

Unter Mittellungere empfiehlt der Präsident das

Regulativ über die Stlperedlereordnung für die zür-
cherischen Mittelschulen, das die Erziehungsdirektion
allen Sekundärschulen zustellen wird, der Beachtung
durch die Kollegen. Verlagsleiter F. FgZi setzt die im
Laufe des Geschäftsjahres erschienene, stark umge-
arbeitete Ausgabe der Morceaux gradués von Dr.
Us. Hoesli in Zirkulation und kann mitteilen, dass

der im Frühling 1947 in unserm Verlag herausgege-
bene ScZireibZeZirgarag von D.s. Gentsch «Von A bis
Z» in der ganzen deutschen und bis in die welsche
Schweiz eine sehr günstige Aufnahme gefunden hat.
Verfasser, Verlag und Vorstand werden dankbar sein,
wenn ihnen Kollegen nach einjährigem Gebrauch des

neuen Lehrmittels ihre Beobachtungen über dessen
Bewährung im Unterricht mitteilen.

In seinem /ufiresfeericfit, der mit Beifall entgegen-
genommen wird, gibt F. Illi einen gedrängten Üeber-
blick über ein Jahr mannigfaltiger Konferenzarbeit.

Ueber die Hauptposten der JaZiresrecZirewng orien-
tiert Quästor irf/izir Gra/; gemäss Antrag der Revi-
soren wird sie unter bester Verdankung an den Recb-
nungssteller abgenommen.

Um eine schöne Tradition weiterzuführen, bean-

tragt der Vorstand, eine wohltätige Stiftung mit einer
Gabe aus dem Recbreuugsergebnis zu bedenken. Ein
Englischkurs von Radio Zürich mit dem in unserm
Verlag erschienenen Englischbuch von U. Schulthess
förderte dessen Absatz; darum wird beschlossen, dem
Studio Zürich für seine RadzoZiiZ/e /ür BZirede den
Betrag von Fr. 300.— zu überweisen. Kollege F. ßer-
ger, Zürich-Limmattal, erinnert daran, dass Radio
Zürich vor kurzem in einer abendlichen Sendung in
unfeiner Weise auf die Nebenbeschäftigungen der
Lehrer anspielte; der Vorstand wird bei der Zustel-
lung der Spende, gegen deren Ausrichtung nicht oppo-
niert wird, sein Befremden über diese Entgleisung
ausdrücken.

Hauptgeschäft der Tagung bilden Orientierung und
Aussprache über den Fiitnmr/ zu einem FoZksscZiuZ-

gesetz vom 28. Dezember 1946. In der Kommission
des Kant. Lehrervereins, die eine diesbezügliche Ein-
gäbe an die kantonsrätliche Kommission ausarbeitete,
war die SKZ durch ihren Präsidenten F. Tili und
durch den Alt-Präsidenten RutZ. Zuppireger, Zürich-
Waidberg, vertreten. Letzterer legt in seinem Re/eraf
zum heutigen Thema den Werdegang des Gesetzes-
entwurfes dar, erwähnt als bedeutsamste Neuerungen
die Dauer der Schulpflicht und die Reorganisation
der Oberstufe und gibt einen Ueberblick über die-
jenigen Punkte des Gesetzes, die die Sekundärschule
in besonderem Masse berühren (Primarschule von
6 Klassen und Sonderklassen; allgemeine Sekundär-
schule, gegliedert in Werkschule und Realschule und
alle Schüler umfassend, die das Lehrziel der 6. Klasse
erreicht haben; das weder durch Gesetz noch durch
Verordnung abgeklärte Verfahren für die Aufnahme
in Werk- oder Realschule; deren Unterrichtsfächer,
verschiedene Lehrkräfte; Ausbildung der Werklehrer,
Schülerzahl, obligatiorisches 9. Schuljahr).

Der Referent fragt sich, welche Stellung die Sekun-
darlehrerschaft beziehen werde gegenüber der neuen
Vorlage, die in wesentlicben Punkten von derjenigen
abweicht, der die Schulsynode in ihren grossen Zü-

gen zugestimmt hatte. Konverenzvorstand und Refe-
rent entschlossen sich, durch Mitarbeit in der Kom-
mission des Kant. Lehrervereins an der Verbesserung
des Entwurfes mitzuarbeiten, behielten sich aber die
endgültige Zustimmung vor bis zu dem Zeitpunkt, wo
die Vorlage durch die Beschlüsse der gesetzgebenden
Körperschaften ihre feste Form erhalten haben wird.
Die SKZ hat die obligatorische Sekundärschule ab-

gelehnt, solange sie nach pädagogisch nicht zu recht-
fertigenden Vereinheitlichungsbestrebungen orientiert
war. Die heutige Vorlage aber schafft innerhalb der
aUgemeinen Sekundärschule zwei klar differenzierte
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Abteilungen mit verschiedenem Lehrziel, verschie-
denem Lehrstoff, verschiedenen Lehrmitteln, verschie-
denen Lehrern. Am Zustandekommen dieser päda-
gogischen Lösung hat die SKZ ein grosses Verdienst;
dabei verkennen wir nicht, dass auch die zähe Arbeit
der Verfechter der obligatorischen Sekundärschule
wesentlich zur Abklärung der Frage beigetragen hat.

Die Vorlage entspricht also in bezug auf die Reor-
ganisation der Oberstufe materiell unsern Forderun-
gen weitgehend. Es bleibt die Namenfrage. Der Name
Sekundärschule, bisher ein Wertbegriff, wird zur Be-
Zeichnung der zweiten Schulstufe. Richtigerweise
gehört einer neuen Sache ein neuer Name; anderer-
seits sind die Bezeichnungen Primär- und Sekundär-
schule Stufenbezeichnungen, so dass die Ausdehnung
des Namens Sekundärschule auf die ganze Oberstufe
nicht der Logik entbehrt. Der Referent vertritt die
Ansicht, die Sekundarlehrerschaft habe nie Prestige-
politik getrieben und werde sich auch mit dem Ver-
lust ihres Namens abfinden. Sie könne sich also mit
der Vorlage materieU und formell einverstanden er-
klären, allerdings unter den vier ausdrücklichen Be-
dingungen, die auf der Einladung festgehalten sind
und die (nach formeRer Bereinigung durch die Ta-
gung) lauten:
1. Klare Differenzierung der beiden Abteilungen der

Sekundärschule (Werkschule und Realschule) auf
Grund einer eindeutigen Promotionsordnung.

2. Getrennte, zweckentsprechende Ausbildung der
Lehrer für Werk- und Realschule.

3. Schaffung von Abschlussklassen.
4. Die neue Realschule muss wie die bisherige Se-

kundarschule Unterbau der Mittelschule (mit
Ausnahme des Gymnasiums) bilden.

Während die Bedingungen 2 und 3 in der Vorlage
erfüllt sind und Punkt 4 bisher von keiner Seite in die
Diskussion geworfen wurde, ist die 1. Bedingung bis
heute weder durch Gesetz noch Verordnung befrie-
digend gelöst. Schon die Zweckbestimmung für Werk-
schule und Realschule sollte besser formuliert werden.
In Uebereinstimmung mit der Kommission des Kant.
Lehrervereins befürwortet der Referent Fassungen,
die besagen, dass die Werkschule durch besondere
Pflege des Werkunterrichtes vornehmlich die prak-
tische Veranlagung der Schüler fördert, und dass die
Realschule gesteigerte Anforderungen an die geistigen
Kräfte der Schüler stellt. In bezug auf das Aufnahme-
verfahren ist der Satz beizufügen: «Voraussetzungen
und Verfahren zur Differenzierung der Schüler für
die Promotion in die Werk- oder die Realschule wer-
den vom Erziehungsrat festgesetzt.» Ohne Einzelheiten
festzulegen, ist damit doch ausgedrückt, dass eine
Differenzierung in der Promotion der Schüler für
Werk- und Realschule statthaben muss. Im übrigen
empfiehlt er, an den Beschlüssen unserer Jahresver-
Sammlung vom 6. Oktober 1945 (Jahrbuch 1946, S.

194) festzuhalten, die eine klare Ausscheidung der
Schüler nach ihren Schulleistungen fordern.

R. Zuppinger erwähnt, dass noch weitere SteRen
des Gesetzesentwurfes Anlass zur Kritik böten, so die
Lehrpläne, die aufrüsten statt abladen, oder die Diszi-
plinarartikel, deren vöRige Streichung die Kommis-
sion des Kant. Lehrervereins beantragt. Doch bedeutet
die heutige Vorlage erst einen Rohbau und wir wer-
den nach seiner Bereinigung durch den Kantonsrat die
MögRchkeit wahrnehmen, endgültig SteRung zu neh-
men für oder gegen das neue Volksschulgesetz.

Nach dieser sehr klaren, von der Versammlung mit

BeifaR aufgenommenen Orientierung und SteRung-
nähme durch einen unserer verdientesten Mitarbeiter
an der Neugestaltung der Oberstufe der Volksschule,
fordert der Präsident zur Diskussion, auf, die dartun
soll, ob die Konferenz das Vorgehen des Vorstandes
gutheisse oder nicht.

Pro/. Dr. J. {Litzig, Zürich-Waidberg, ist enttäuscht
über Tendenzen, die sich seit etwa Jahresfrist abzeich-
nen und die eine Ausscheidung der Schüler für Werk-
schule oder Realschule nach theoretischer oder prak-
tischer Begabimg fordern. Dabei ist längst erwiesen,
dass sehr gut praktisch Begabte auch theoretisch be-
gabt sind, dass eine Trennung nach diesen zwei Kate-
gorien gar nicht möglich ist. Es besteht weiter die
Tendenz, die beiden Schulabteilungen gleichwertig zu
machen imter Ausschaltung einer Unterscheidung
nach dem Grad der Intelligenz. Wir aber woRen die
Doppelaufgabe unserer Schule —• Vorbereitung für die
Mittelschule und fürs praktische Leben — erhalten.
Zukünftige Mittelschüler, Kaufleute und Meister im
Gewerbe sollen in der Realschule die ihren Kräften
angemessene Ausbildung finden. Im Gesetz selbst soRte
gesagt werden, dass für den Eintritt in die Realschule
die Anforderungen an die geistige Befähigung des
Schülers, wie sie in den Leistungen hervortritt, höher
sein müsse, als für den Eintritt in die Werkschule.
Auch in bezug auf den Zweck der beiden Abteilungen
wären Präzisierungen zu fordern: Die Realschule be-
reitet auf die Mittelschule (mit Ausnahme des Gym-
nasiums) und auf das praktische Leben vor. Die Werk-
schule bereitet auf das praktische Leben vor.

Auch Dr. iL GZiraz bejaht den Grundsatz einer Dif-
ferenzierung nach den Leistungen. Um die Werkschule
aber nicht in den Ruf einer geringem Schulabteilung
geraten zu lassen, sucht er nach einer Formulierung,
die nicht die inteRektueRe Verschiedenheit betont; er
denkt an eine Differenzierung nach dem Begriff ab-
straktionsfähiger Begabung (Realschule) und mehr
an die Anschauung gebundener Begabung (Werk-
schule).

Arthur ZoZZinger, Rüschlikon, begrüsst es, dass die
Sekundarlehrerschaft die Reorganisation der Volks-
schule nicht verzögern will durch Opposition in der
Frage des Namens. Dagegen würde er bedauern, wenn
die Lehrer Hand böten zur Ausdehnimg der Schul-
pflicht auf 9 Jahre, was einer Ausdehnung des Staat-
liehen Zwanges gleichkäme und bei der Schulmüdig-
keit vieler 14jähriger pädagogisch verfehlt wäre.

Der Präsident konstatiert als vorläufiges Ergebnis
der Diskussion Zustimmung zur Haltung des Vorstan-
des und den Wunsch nach einer Promotionsordnimg,
die auf eindeutig messbare Grössen, d. h. auf Schul-
leistungen, absteRt.

Erziehungsrat KarZ Huber, Zürich - Limmattal,
steHt fest, dass auch die Freunde der einheitlichen
Sekundärschule von Anfang an eine Differenzierung
verlangten, wenn sich auch im Lauf der Jahrzehnte
die Ansichten über Einzelfragen wandelten. Während
sich die Vorschläge der SKZ vorwiegend im Kreis päd-
agogisch-methodischer Betrachtungen bewegten, gin-

•gen er und seine Freunde von sozialpoRtischen Grund-
sätzen aus und strebten die einheitliche Sekundär-
schule an im Sinne eines Ausbaus der Volksgemein-
schaft. In der Frage des Ausscheidungsverfahrens teilt
er die Auffassung der Reallehrerkonferenz und wül
die erste Entscheidung in die Hand des Sechstklass-
lehrers legen, dem damit eine grosse Verantwortung
übertragen wird. Zu den vier Bedingungen für unsere
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grundsätzliche Zustimmung zum neuen Gesetz bringt er
einige wertvolle redaktionelle Aenderungen an, denen
in der Folge Referent und Konferenz zustimmen.

HcZi. BrütscZi, Züricli-Waidberg, betont, dass das
Anseilen unserer Schule davon abhänge, dass sie wei-
terhin Anschluss an die Mittelschule gewähre. Dieser
Anschluss bleibt nur gesichert, wenn wir die Auslese
nach dem Prinzip der Leistungsfähigkeit vornehmen
können, und zwar auf Antrag des Sekundarlehrers.
Was würden Mittelschullehrer und Volk sagen, wenn
wir uns anmassen wollten, zu bestimmen, welche
Schüler in die verschiedenen Mittelschulen zugewiesen
würden!

E. Btetiz, Hedingen, weist darauf hin, dass die For-
derung der SKZ aus dem Jahre 1935 nach Vermin-
derung der Zahl der ungeteilten Sekundärschulen nir-
gends im Gesetz aufgenommen ist und wünscht deren
Berücksichtigung.

P. KieZ/ioZz, Präsident der Kant. Reallehrerkon-
ferenz verdankt die sachlichen Ausführungen des Re-
ferenten und spricht den Wunsch nach neuen gemein-
samen Besprechungen der beiden Stufenkonferenzen
aus. Er berichtet, wie die Reallehrer sich bemühen,
durch die Erarbeitung von Quartalendaufgaben Mass-
Stäbe zu gewinnen und präzisiert, dass sie bei der Pro-
motion in die Sekundärschule nur einen 1. Antrag
stellen wollen.

Pro/. Dr. J. JPitzig konstatiert, dass wohl eine grosse
Mehrheit festhalten wolle an der Leistungsfähigkeit
als Grundlage für die Zuteilung der Schüler und stellt
einen diesbezüglichen Antrag.

Nach weitern präzisierenden und zustimmenden
Aeusserungen und nachdem zum zweiten Male von
Votanten der Wunsch geäussert worden ist, die Mei-
nung der Konferenzteilnehmer über die Differenzie-
rung der Schüler (Promotionsfrage) festzulegen, bringt
der Vorsitzende den Antrag Dr. Witzigs zur A&stim-
mung. Mit aZZen gegen, drei Stimmen pflichtet die Ver-
Sammlung dem Antrag bei, der in seiner bereinigten
Form lautet: «Die Kore/ereraz ZiäZt /est an iZtren ße-
scZiZiissen vom 6. OZetoZter 1945, insbesondere an der
AiisscZieicZiing der ScZiiiZer /iir ReaZscZtnZe oder IFerfe-
scZtnZe nacZi den Se/inZZeisfz/ngen.»

F. FiscZier, Zürich-Glattal, greift die Anregung A.
Zollingers betr. 9. ScZnd/aZir auf und stellt den An-
trag, diese Frage an einer besondern Konferenz zu
behandeln. Der Forsitzende gibt zu bedenken, dass die
Schulsynode über diese Frage Beschluss gefasst hat
und möchte eine grundsätzliche Stellungnahme auf-
schieben, bis die Gesetzesvorlage in der endgültigen
Form vorliegt. Hingegen erklärt er sich bereit, an
einer nächsten Versammlung im Sinne einer Anre-
gung von JFaZler Angst, Zürich-Waidberg, die Frage
der I/riterricZitsgestaZtiiiig im 9. Sc/utZ/ahr zu bespre-
eben. J. Ess, Meilen, ergänzt, dass eine Zustimmung
der Versammlung nicht dahin ausgelegt werden dürfe,
als hätten wir das obligatorische 9. Schuljahr akzep-
tiert, und die Versammlung stimmte Antrag und Er-
gänzung stiUschweigend zu.

Das Schlusswort des Referenten R. Zuppinger zei-
tigt auch die stillschweigende einmütige Zustimmung
zu den (im Bericht über sein Referat erwähnten) uier
Bedingungen, von denen die Konferenz ihre Zustim-
mung zur Schaffung einer allgemeinen, in Werk- und
Realschule gegliederten Sekundärschule abhängig
macht.

Da es bereits 17 Uhr ist, beantragt der Präsident,
das 5. Geschäft, das Referat von IFaZter fPeber, Meilen,
über die Aii/naZiineprü/an.gen. an den MitteZscZiuZen
auf eine ausserordentliche Tagung zu verschieben. Es
rechtfertigt sich dies um so eher, als es sich nicht um
die grundsätzliche Frage «Aufnahmeprüfung oder
nicht» handelt, sondern nur um die Bereinigimg und
Verfeinerung des bisherigen Verfahrens. Die Ver-
Sammlung ist einverstanden.

Unter AZZ/öZZtgem schneidet LZeZi. ßrütscZi, Zürich-
Waidberg, das Thema EeZirermangeZ an der zürcZte-
rtsc/ien FoZfesscZiuZe an und weist auf die Erbitterung
der Lehrerschaft, besonders der stadtzürcherischen,
über die unbefriedigenden ßesoZdungs- und AnsteZ-
ZungsrerhäZfnisse hin. Es fällt den Sekundarlehrern
heute schwer, tüchtige, strebsame Jünglinge zum Be-
such des Seminars aufzufordern. Er findet die Unter-
Stützung weiterer Votanten, wobei immerhin vor Ver-
aRgemeinerungen gewarnt und festgestellt wird, dass
die Stadt Winterthur und einige Landgemeinden sich
bemühen, eine vorbildliche Regelung der Besoldungs-
frage zu erzielen. Direktor Dr. ZuZZiger, Unterseminar
Küsnacht, spricht sein Verständnis für den Lohnkampf
der Lehrer aus, bittet aber die Sekundarlehrer doch,
behilflich zu sein, die wirklich guten Elemente für
den Lehrernachwuchs zu gewinnen. Die Lehrerschaft
hat kein Interesse an einem Absinken des Leistungs-
niveaus der Seminaristen. Er ist darum gegen die laute
Propaganda, die uns Leute zuführt, die wir der Schule
fernhalten möchten. Nach einigen weitern Voten, die
teils um Verständnis für die gewerkschaftliche Ein-
Stellung werben, teils den Argumenten von Direktor
Zulliger zustimmen, schliesst der Vorsitzende um 17.40
Uhr die Versammlung mit dem Dank für die rege
Teilnahme. JFaZfer ITefeer.

Zum Artikel
„Resultate der Aufnahmeprüfungen
am Seminar Küsnacht"

Wie uns mitgeteilt wurde, ist die am Schlüsse des
Artikels «Resultate der Aufnahmeprüfungen am Semi-
nar Küsnacht» (Nr. 18/1947 des «Päd. Beob.») entlial-
tene Bemerkung in bezug auf die frühern und heu-
tigen Anforderungen für die Aufnahme der Schüler
ins Unterseminar da und dort missverstanden worden.
Wir sehen uns daher veranlasst, unsere dortigen Aus-
fülirungen dahin zu präzisieren, dass die vorgeschrie-
benen Aufnahmebedingungen (Durchsclinittsnote 3%)
gleichgeblieben sind, dass aber früher infolge der
grösseren Auslese praktisch höhere Anforderungen für
die Aufnahme ins Unterseminar gesteUt werden muss-
ten. — Der Zweck des Artikels bestund darin, an
Hand einwandfreier Zahlen zu zeigen, dass der An-
drang zu den Lehrerbildungsanstalten und damit zum
Lehrerberuf gegenüber früher in einem Ausmass zu-
rückgegangen ist, der zu schweren Bedenken Anlass
gibt. Diese FeststeRung schien uns im Hinblick darauf,
dass von verschiedenen Seiten tendenziöse Erklärun-
gen für den Lehrermangel versucht und kolportiert
wurden, unbedingt notwendig. — Wir stellen bei
dieser Gelegenheit gerne fest, dass die im Artikel ver-
öffentlichten Zahlen uns nicht von Herrn Seminar-
direktor W. Zulliger zur Verfügung gesteRt worden
sind. Die Redaktion.

Redaktion des Pädagogischen Beobachters: H. Frei, Zürich, Schimmelstr. 12. Mitglieder der Redaktionskommission : J.Binder.
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